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Planzeichenerklärung (§ 2 Abs. 4, 5 PlanZV)
zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der 3. Änderung des Flächennutzungsplans
der Stadt Schönebeck (Elbe) 2017

Art der baulichen Nutzung 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB u. § 1 BauNVO)

SonderbauflächenS

Aufgrund des  § 1 (3) des Baugesetzbuchs (BauGB) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der 
Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) die 3. Änderung des Flächennutzungsplans Schönebeck (Elbe) 
bestehend aus Planzeichnung und Begründung beschlossen.

Präambel 

Verfahrensvermerke

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 21.03.2024 die Einleitung der 3. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe) beschlossen.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses ist im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe)
Nr. 14 am 12.04.2024 erfolgt.

Schönebeck (Elbe), den .........................                       

                                                                               Siegel                        Oberbürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat nach Abwägung aller im Aufstellungsverfahren vorgebrachten
Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe)
mit Begründung in seiner Sitzung am ......................... beschlossen.

Schönebeck (Elbe), den .........................                        

                                                                               Siegel                        Oberbürgermeister

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe) sowie die Begründung hierzu wurden mit
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde (Az.: ............................................. ) vom ......................... genehmigt.

Bernburg (Saale), den .........................                      

                                                                               Siegel                        Landrat

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe) wird hiermit ausgefertigt.

Schönebeck (Elbe), den .........................                      

                                                                               Siegel                        Oberbürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe)
sowie die Stelle, bei der die Planung, einschließlich die zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB
für jedermann auf Dauer einsehbar sind und darüber Auskunft zu erhalten ist, ist am ......................... im
Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) gem. § 6 (5) BauGB bekannt gemacht worden.
 In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 214 BauGB i.V.m. § 215 BauGB erfolgt.

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schönebeck (Elbe) ist damit
am ......................... wirksam geworden.

Schönebeck (Elbe), den .........................                        

                                                                               Siegel                        Oberbürgermeister

Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 3. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Schönebeck (Elbe) ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 214 BauGB
beim Zustandekommen des Flächennutzungsplans nicht geltend gemacht worden.

Schönebeck (Elbe), den .........................                        

                                                                               Siegel                        Oberbürgermeister

Einleitungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Genehmigung

Planausfertigung

Bekanntmachung und Wirksamwerden

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, 
DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Schönebeck, Stadtplanungsamt, Breiteweg 12,
39218 Schönebeck (Elbe) eingesehen werden.

Einsehbarkeit Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) m.W.v. 01.01.2024.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) m.W.v. 07.07.2023.

Verordnung über die Ausarbeitung von Bauleitplänen und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Rechtsgrundlagen

Das Plangebiet befindet sich größtenteils im Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten
für ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (200-jährliches Ereignis - HQ200). 
Für Hochwasserrisikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten ist der § 78b Abs. 1 WHG zu beachten. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs der Sanierungssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe).

Hinweise
Hochwasser 
(§ 5 Abs. 4a BauGB)

Sanierungsgebiet 
(§ 5 Abs. 4 BauGB)

3. Änderung Flächennutzungsplan
Stadt Schönebeck (Elbe)

Steinbrecher u. Par tner
Ingenieurgesellschaft mbH

Januar 2025Fassung zur Genehmigung

Stadt Schönebeck (Elbe)

Kartengrundlage: Darstellung auf der Grundlage der Topographischen Karte 1 : 10.000 Stand: 2014 
[Geobasisdaten 06/2017] © LVerm Geo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt) A18-38912-2009-14


